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Die dem Bezivtsausfchuß Durch S 4 des Deichgejeges ertheilte Befugniß 
erftrectt fich nur auf Deiche im technifchen Sinne diefes Wortes, nicht aber auch) 

‚auf deichähnliche Erhöhungen der Erdoberfläche. Beijpielsweife findet S 4 auf 
Dammmege, deren Herftellung lediglich durch das Verkehrsintereffe behufs 
Sicherung des Weges gegen Zerftörung hervorgerufen war, feine Anwendung”). 

3. Die Deichverbände. 

&3 liegt in der Natur der Sache, daß der Einzelne nur felten in der 
Lage fein wird, fich aus eigener Kraft durch Deichbauten gegen die Hochfluthen 
zu fchügen und daß insbejondere an den großen Strömen Anlagen diejer Art 
mit einem die Kraft und das Bermögen des Einzelbeitgers überfteigenden Koften- 
aufwande verbunden find. Der Schwerpunkt des Deichwejens hat daher von 
jehex in größeren Vereinigungen gelegen, welche der Eigenart der Berhältnijje 
entjprechend in den verfchiedenen Landestheilen eine bejondere Ausgeftaltung er- 
fahren haben. Gemeinfam war allen diejen Berbänden feit alter Zeit der 
Grundjaß, daß die Deichlaft an der gejcehügten Scholle haftet und eine mehr 
oder weniger ausgebildete Organifation der Ueberwachung und gegenjeitigen 
Hülfeleiftung. 

Die Nechtsverhältnifje der zahlreichen, aus einer Jahrhunderte langen Ent- 
wichung hervorgegangenen Deichjozietäten des Weichjelgebietes hatten durch das 
MWeftpreußifche Provinzialvecht feine Veränderung erfahren. $ 71 a.a. DO. be 
jtinmte, daß e8 in Anfehung der Unterhaltung der Deiche und Dämme bei den 
bejtehenden Einrichtungen und DVorfchriften fein Bewenden behalten jolle und 
enthielt im Webrigen nur in den SS 43, 44 Beftimmungen über die Deichpflicht 
der Kirchen und Bfarrgrumditücke. Auch das Deichgefeg vom 28. Januar 1848 
ließ in $ 23 die bei feiner Bublifation vorhandenen Deichordnungen und Statute 

in Kraft, behielt jedoch für alle diejenigen, bei denen e8 erforderlich erfcheinen 
jollte, eine Nevifton vor. Die Abänderung und Aufhebung follte nur unter 
landespolizeilichev Genehmigung erfolgen dürfen, ift aber in diefem Falle auch 
an Feinerlei Bejchränfungen gebunden. Dementjprechend haben im Laufe der 
Zeit bei einer großen Anzahl der bejtehenden Sozietäten derartige Nevifionen 
jtattgehabt, jo daß das durch das Deichgejeß gejchaffene Deichrecht auch bei den 
vorhandenen Verbänden Eingang gefunden hat. 

Obligatorifch find die Bejtimmungen des legteren für alle feit feinem Sn: 
krafttveten - gebildeten Deichgenofjenichaften; für die Abfafjung der unter feiner 
Herrichaft errichteten Statuten find die „Allgemeinen Beitimmungen für künftig 

zu erlafjende Deichjtatute” infofern maßgebend, als diejelben nach dem Aller- 
höchiten Exlaß vom 14. November 1853 in den neuen Deichjtatuten in Bezug 
genommen werden follen und in diefe nur noch die Iofalen Bejtimmungen über 
die auszuführenden Anlagen, das Deichkatafter, die Wahl der Nepräfentanten 
und etwaige durch die örtlichen Verhältniffe gebotene Abänderungen der „All 
gemeinen Beltimmungen” aufgenommen werden dürfen. Nach S 1 Nr. 4 des 
Gejeßes, betreffend die Bekanntmachung Tandesherrlicher Exlaffe durch die 

>) Vergl. Entfeh. des D. B. ©. t. ©. der Gemeinde Nieder-Leppersdorf gegen den 
Amtsvorjteher des Amtsbezirts Kreppelhof vom 15. Juni 189. Z.-N.IV C. 70/99.
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Amtsblätter, vom 10. April 1872 (©. ©. ©. 357) find die Statuten der 

Deichverbände und gebotene Abweichungen von dem Mufteritatut der Ge- 
nofjenjchaften zu Meltorationen durch Entwäfferung und Bewäfferung, jomwie die 
auf die Genehmigung diefer Statuten bezüglichen landesherrlichen Exlaffe mit 
vechtSverbindlicher Kraft durch die Amtsblätter befannt zu machen. *°) 

Nach S 11 de3 Deichgejeges jollen die Befiger der in einem Ueberfchwente- 
mungsgebiet belegenen Grundftüce Zweds gemeinfamer Anlegung und Unter- 

haltung der zur Abwendung gemeiner Gefahr oder zur erheblichen Förderung 
der Landesfultur erforderlichen Deiche und dazu gehörigen Sicherungs- und 
Meltorationswerfe unter Tandesherrlicher Genehmigung zu Deichverbänden ver- 
einigt werden. Die Fälle, in welchen eine folche Bereinigung insbejondere her: 

beizuführen ift, find in $ 12 des Nläheren dargelegt. Auch bereits beftehende 

Deichverbände, bei welchen ein gemeinjchaftliches Interefje hinfichtlich der Er- 

haltung ihrer Deiche obwaltet, können mit landesherrlicher Genehmigung nach 
S 14 a.a. D. zu einem Deichverbande vereinigt oder einer gemeinfamen Deich- 

verwaltung unterftellt und zur gegenfeitigen Unterftügung bei Brüchen oder außer: 

ordentlichen Bejchädigungen ihrer Deiche verpflichtet werden. 
Der Widerjpruch der Betheiligten, welche vorgängig zu hören find, fteht 

der Deichverbandsbildung nicht im Wege. Die Verhältniffe jedes Verbandes 
find durch ein landesherrlich zu vollziehendes Statut zu regeln, in welchem über 

die in $ 15 des Deichgefeges beftimmten Punkte) Feitjegung zu treffen tt. 

Das Verfahren bei der Bildung von Deichverbänden richtet fich nach der 

von dem Minifter für landwirthichaftliche Angelegenheiten erlafjenen nftruktion 
zur Bildung von Deichverbänden vom 24. Auguft 1850), welche insbejondere 

auch anowdnet, welche Unterlagen von dem hierfür zu beftellenden Kommifjar zu 
beichaffen find, um den Umfang des Eindeichungsgebietes und die darin bereits 
vorhandenen Schuganlagen, die Nothwendigkeit der Eindeichung, den allgemeinen 
Plan für diefelbe und die durch feine Ausführung vorausfichtlich erwachjenden 
Koften erjehen zu lafjen. Die Prüfung der Unterlagen, bei welcher die Inter- 

effen der Landeskultur, der Schiffahrt und der Strompolizei zu berückichtigen 

find, jowie die Einholung der Genehmigung der zuftändigen Minifter zu der 

0) Vergl. Verordnung über die Einrichtung der Amt3-Blätter in den Negierungs- 

Departements und über die Wublifation der Gefege und Verfügungen durch diefelben 

und durch die allgemeine Gefegfammlung, vom 28. März 1811 (6. ©. ©. 165.) 

1) 68 find Dies: 
a) Der Umfang des Spzietätszweckes, 

b) die Deichpflicht oder die Art und PVertheilung der zur Anlegung und Unter- 

haltung der Schug- und Melivrationswerte erforderlichen Beiträge und 

Leiftungen, 
c) die von den Grundbefigern zu übernehmenden Befchränftungen des Gigenthums, 

d) das den Staatsbehörden beizulegende Necht der Dberauficht, 

e) die Organifation, fowie die Befugnifje und Pflichten der Deichverwaltungs- 

behörde, 
f) ne Recht der Deichgenofjen, perfönlich oder durch Abgeordnete bei der Verwal 

tung der Deichangelegenheiten mitzuwirken, 
g) die Folgen der Ausdeichung. 

>) Greiff, „Die Preußifchen Gefege über Yandeskultur 20.” Breslau 1866 ©. 616 flag. 



— 42 |2— 

Verhandlung mit den Betheiligten liegt den Negierungspräfiventen ob, der auch 
über die im Laufe des Anhörungsverfahrens von den Snterefjenten erhobenen 
Einwendungen zu befinden hat. Erftreckt fich) das Projekt über den Umfang 
eines Negierungsbezivts hinaus, jo tritt an die Stelle de8 Negierungspräfidenten 
der Oberpräfident. Auch für die Aufftellung des Statuts ift die vorgängige 
Anhörung der Betheiligten vorgejchrieben. 

Durch das Statut ift in erfter Linie die Deichpflicht zu vegeln, welche nach 
$ 16 des Deichgefeges von allen einzelnen, durch die Deich und Melivrations- 

werfe gefchüßten oder verbefjerten ertragsfähigen Grundftüce, Hof- und Bau- 
ftellen, auch wenn Ddiefelben font von den gemeinen Laften befreit oder dabei be- 
vorrechtet find, nach dem im Statut zu bejtimmenden Maßjtabe gleichmäßig ge- 
tragen werden muß. Diefelbe umfaßt den Bau und die Unterhaltung der Deich- 
anlagen, fowie allev im nterefje des Deichwejens erforderlichen Melivrations- 
und Schußanftalten, fie wuht unablöslich auf den Grundftücen, ohne daß hierfür 
eine Eintragung im Grundbuch ftattfindet *?), ift den öffentlichen Laften gleichgeftellt 
und hat bei Kollifionsfällen vor jenen den Vorzug ($ 18 a.a.D.). Die Er: 
füllung der Deichpflicht Fan wie die jeder anderen öffentlichen Lajt im Wege 
der Zwangsvollftredung erzwungen werden.) Die Crefution ift auch gegen 
VBächter, Nußnießer oder andere Befiger des verpflichteten Grundftückes vorbehalt- 

lich ihres Nücgriffs gegen den eigentlichen Berpflichteten zuläffig. Hinfichtlich 
der bevorrechteten Stellung der für die Erfüllung der Deichpflicht erforderlichen 
Beiträge und Leiftungen im Falle der Zwangsverfteigerung und Zwangsver- 
waltung vergl. die SS 10 Abj. 1 Nr. 3 und 156 Abf. 1 des Neichsgejeßes über 
die Zwangsverfteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März 1897, in Ber: 
bindung mit Art. 1 des hierzu erlaffenen Breußifchen Ausführungsgejeges von 
23. September 1899. ©. ©. ©. 291 ($ 19a. a. D.). Eine Befreiung von der Deich- 
pflicht fann in ‚feiner Weife, auch nicht Durch Verjährung erworben werden. 

AS generellen Mapjtab für die Bertheilung der Deichpflicht ftelt S 16 
a. a. DO. das Verhältniß des abzuwendenden Schadens zu dem zu erzielenden 
Bortheil hin, läßt jedoch nach, daß aus befonderen Gründen auch ein ander- 
weiter Maßftab angenonmen werden fanı. Die VBertheilung der Deichpflicht 
erfolgt auch dann nach den Grundfägen des $ 16, wenn fie bisher auf Grund 

ipeziellev Nechtstitel unter den Deichgenoffen in anderer Art vertheilt war, oder 
Einzelne von Anderen ganz übertragen werden mußten. In jolchen Fällen 
fteht indejjen den auf Grund eines fpeziellen Nechtstiteld Berechtigten für die 
erft durch den Deichverband ihnen auferlegten Leiftungen ein Entjchädigungs- 
anjpruch gegenüber den durch denfelben Titel Verpflichteten infoweit zu, als 
dieje Leiftungen fehon vor Errichtung des Deichverbandes zur Erhaltung oder 
Wiederherjtellung der früheren Schußanlagen nothwendig waren ($ 17 a. a. O©.). 
Streitigleiten über die Fragen der Deichpflichtigfeit eines Grundftücs oder 

#3) Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 S 11 Wr. 1 (©. ©. ©. 446). 

+) Bergk 3. D., betreffend das Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung 
von Geldbeiträgen, vom 7. September 1879 (G.©. ©. 591) und die hierzu ergangene 
Ausführungsanmeifung vom 15. September 1879 (Brauchitfeh, die neuen Preußischen Ver- 

 waltungsgefeße, Berlin 1897, Bd. I ©. 575.
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der Bertheilung der Deichlaft find mit Ausschluß des Nechtsweges von den 
Verwaltungsbehörden — dem Negierungspräfidenten und in zweiter Snftanz dem 

Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forften — zu entfcheiden.') 
Die Verpflichtungen der Deichgenoffen beftehen theil3 in der Entrichtung 

der fataftermäßig auf fie entfallenden Geldbeiträge, theil3 in Natuvalleiftungen. 
Erxftere zerfallen in die gewöhnlichen, ftatutenmäßig feitgefegten und für die 
Unterhaltung der Verbandsanlagen vegelmäßig benöthigten Deichkaffenbeiträge 
und die außevordentlichen Aufwendungen für die Wiederherftellung von Deich- 
brüchen, die Ausführung neuer Anlagen u. j. w. Aus den Ueberfchüffen der 

gewöhnlichen Beiträge ift der vorgejchriebene Nefervefonds anzufammeln; hat 

derjelbe die jtatutenmäßig vorgefchriebene Höhe erreicht und ergeben fich weitere 

Neberjchüffe, jo find die gewöhnlichen Beiträge zu ermäßigen.*‘) 
Der Nefervefonds dient nur für die in S 4 der „Allgemeinen Beftimmungen“ 

bezeichneten außerordentlichen Zwecke und darf für die Beftreitung der laufenden 
Ausgaben nicht verwendet werden. 

Die Naturalleiftungen beftehen in perfönlicher Hilfeleistung, Ausrüftung 
mit Werkzeugen, Stellung von Schuämaterialten, Hergabe von Grund und 
Boden und Beichränfungen des Verfügungsrechts über denfelben.*”) 

Zu dem abzutretenden Grund und Boden gehören in erjter Linie die fehon 

bejtehenden Deiche, welche der Verband zum Ausbau oder zur ferneren Unter: 

haltung übernimmt, diefelben werden Eigenthum des Verbandes, eine Entfchädt- 

gung wird dem Abtretenden nicht gewährt. Eingehende Privatdeiche bleiben 

Eigenthum der Snterefjenten, denen fie bisher gehört haben.*°) Die Eigenthimer 

der eingedeichten Grundftücke find verpflichtet, dem VBerbande den zu den Schuß- 
und Meliorationsanlagen erforderlichen Grund umd Boden gegen Bergütung 
abzutreten, auch die zu diefen Anlagen benöthigten Bodenbejtandtheile (Sand, 
Lehm, Najen und dergl.) gegen Erjab des ihnen durch die Fortnahme erwachjenen 

Schadens zu überlafjen.*”) 

Bei der Feititellung der Vergütung für die Grundjtüce und Materialien 

wird der außerordentliche Werth nicht beritckfichtigt.?") 
Neben diefen von den Deichgenofjen zu tragenden Laften legt das Deich- 

gejeß auch den Eigenthümern der nicht eingedeichten VBorländer einzelne Ein- 

Ichränfungen und Verpflichtungen auf, deren Einhaltung und Erfüllung von der 

Deichverwaltung erzwungen werden fann. m Nothfällen können fogar die ge- 
fammten Bewohner der Gegend in diefer Beziehung in Anfpruch genommen 

werden. 3 gilt dies insbefondere von der Entnahme von Schuämaterialien 

und der Einftellung der arbeitsfähigen männlichen Bewohner der gefährdeten 

5) Brauchitfeh: Die neuen Preußifchen Verwaltungsgefege. Bd. IV ©. 147. 

"5, Vergl. hinfichtlich der Geldleiftungen, deren Abführung, Erlaß und Stundung 
die SS 3/7 und 10/12 der Allgemeinen Beitimmungen vom 14. November 1858. 

+) Bergl. SS 18/17 a. a. D. 
Veto. 8 18a D 
2), 8210.08. 
50%) Bergl. im Gegenfaß hierzu $ 8 des Enteignungsgefeges und die Bemerkungen 

hierzu bei Brauchitfch: a. a. O. Bd. IV ©. 386 flgde., fowie SS 20, 21 de8 Deichgefeßes vom 

28. Januar 1848 und SS 21, 23 der „Allgemeinen Bejtimmungen vom 14. November 1853".
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Gegend zur perfönlichen umd umentgeltlichen Hilfeleiftung. Schwächliche vder 

fränkliche Berjonen, Weiber und Kinder unter 16 Jahren dürfen: zum Wacht- 

diente nicht aufgeboten oder abgefendet werden. Die aufgebotenen Mannfchaften 
haben bis ‘zu ihrer Entlaffung den Anordnungen der zuftändigen Deichbeamten 

Folge zu leiften. Unfolgfamteit, Fahrläffigfeit, Widerfeglichkeit, Verjuche, fich 
dem Dienfte zu entziehen, Unterlaffung oder unvollftändige Leiftung der geforderten 
Lieferungen und Dienfte find unter Strafe gejtellt.?') 

Die Vertheilung der Deichlaften gründet fich auf das für jeden Verband 
aufzuftellende Deichkatafter. Befchwerden gegen den inhalt desjelben gehen an 
den Negierungspräfidenten, dejjen Bejcheid durch Erhebung des Nefurjes an den 
Minifter für Landwirthfchaft, Domänen und Forften angefochten werden fann. 
Der Nechtsweg ift in Fällen diefer Art nicht gegeben.) Die Beltätigung des 
Katafters erfolgt durch den Negierungspräfidenten.??) 

* Die Berichtigung des Deichkatafters Fan unter bejtinnmten VBorausjegungen 
zu jeder Heit gefordert werden, dagegen fteht den Betheiligten wegen angeblicher 
Serthümer und wegen Veränderung in der Kulturart oder im Ertragswerthe der 
Grundftücke ein Anjpruch auf Berichtigung nicht zu. Zur Anordnung einer 
folchen ift vielmehr nur der Negierungspräfident befugt, der auch auf Antrag 
des Deichamtes nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums eine allgemeine Neviftion 
des Deichfatafters anordnen kann; bei diefer ift ebenfo zu verfahren, wie bei der 
eriten Aufitellung.°*) 

Die Zuftändigfeit der Behörden des Deichverbandes wird durch das Statut 
geregelt. Nach SS 29 flgde. liegt die Verwaltung der Deichverbände in der 
Hand der dafelbft, aufgeführten Beamten. 

An der Spige der Deichverwaltung fteht der Deichhauptmann. Er hat 
die örtliche Deichpolizei zu handhaben und wird von denjenigen Mitgliedern des 
Deichamtes, welche die Vertretung der Deichgenofjen bei demjelben bilden, durch 
abjolute Stimmenmehrheit auf 6 Jahre gewählt. Die Wahl bedarf der Ber 
ftätigung des Negierungspräfidenten. Wird diefelbe verjagt und kommt bei der 
Wiederholung des Wahlverfahrens eine geeignete Wahl nicht zu Stande, jo fteht 
dem Negierungspräfidenten die Ernennung auf höcjitens 3 Jahre zu. Dem 
Deichhauptmann liegt die Ausführung der Gefege, Verordnungen und Bejchlüffe 
der vorgejeßten Behörde, jowie die Vorbereitung und Ausführung der Bejchlüfje 
des Deichamtes ob. Lebtere hat er zu beanjtanden und die Entjcheidung des 
Negierungspräfiventen einzuholen, wenn er fie für gejeßwidrig oder für das 
Gemeinwohl nachtheilig erachtet. Ihm fteht auch die Prüfung des von dem 
Deichamte fejtzuftellenden und demfelben bei der jährlichen Rechnungslegung im 

- Hinbliet auf etwa vorgefommene Veränderungen vorzulegenden Lagerbuches ($ 2 

>) Vergl. SS 20, 21, 25 des Deichgefees und SS 13/17, 19/23, 34 der Allgemeinen 
Beltimmungen. 

>) Erf. des Komp.-Gerichtsh. vom 12. Nov. 1859, abgedr. im AuftizM. Bl. von 
1860 ©. 334. | 

53) Vergl. SS 22, 24 des Deichgejehes und die SS T, 24, 25 der Allgemeinen 
Beitimmungen. : 

>), Vergl. SS S, 9 der Allgemeinen Beftimmungen. 

B
l
 

an
 

a 
l
n
 

nn 
unn

nnn
n 

nn
 
 n

n



— 45 — 

a. a. D.), jowie die Beauffichtigung der gefammten Vermögensverwaltung, der 
Verbandsanlagen und der Gefchäftsführung der übrigen Deichbeamten zu. ALS 
ftimmberechtigtev Vorfigender des Deichamtes beruft und leitet ex defen Ver- 
jammlungen. ($$ 29/35 a. a. ©.) 

Der Deichinfpektor, welcher die Qualififation eines geprüften Yaumeifters 

befigen muß, leitet die technifche Verwaltung des Deichverbandes einfchließlich 
der zur Abwehrung der Hochwafjer- und Eisgangsgefahr erforderlichen Maß- 
regeln. Er überwacht die Ausführung und Unterhaltung der Deichanlagen und 

jtellt die Vrojekte für neue Anlagen diefer Art auf. DVerfagt das Deichamt die 

Genehmigung zur Ausführung von Arbeiten, in deren Unterlafjung oder Ver- 

zögerung er eine Gefährdung der Verbandszwece erblickt, jo hat er die Ent- 
Ichetdung des Negierungspräfidenten einzuholen und diefe zur Ausführung zu 

bringen. Für die Wahl und Beftätigung des Deichinjpeftows find die auf den 
Deichhauptmann bezüglichen VBorfchriften maßgebend. (8$ 36/40 a. a. D.) 

Der Deichrentmeifter, welcher zugleich die Stelle eines Deichjefretärs ver- 
jehen fann, wird von dem Deichamte im Wege fkimdbaren Vertrages an- 

genommen, er verwaltet inSbejondere die Deichfafje und führt das Deichkatafter. 
(88 41, 42 a. a. OD.) 

Die Zahl, den Gejchäftsfreis und die Anftellungsbedingungen der Unter- 
beamten — Damme oder Wallmeifter — beftimmt das Deichamt, die Auswahl 
und Anftellung diefer Beamten ift Sache des Deichhauptmannz, der das Deich- 
amt vorgängig hierüber zu hören hat. Diefelben müfjen £örperlich vüftig fein 
und die gewöhnlichen Elementarkenntnifje, jowie die hinreichende technifche Kenntniß 
und Uebung befien. (SS 43, 44 a. a. ©.) 

Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche in 
Auffichtsbezixke, für jeden Bezirk werden aus der Zahl dev Deichgenofjen zwei 

Deichjchöppen auf die Dauer von 6 Jahren von Deichanite ewwählt und vom 

Deichhauptmann beftätigt. Die Deichjchöppen find Organe des Deichhauptmanns 

und Deichinjpeftors, unterjtügen diefe Beamten in den drtlichen Gefchäften ihrer 

Bezirke umd üben im denfelben die untere Aufficht. Sie erhalten den Deich- 

hauptmann und den Deichinfpeftor in Kenntniß über den Zuftand der Sozietät- 
anlagen, wohnen den Deichjchauen in ihren und in den benachbarten Bezirken 
bei, theilen ihren Borgejegten die Ergebnifje ihrer Auffichtsführung, jowie An- 
träge und Befchwerden der Deichgenojjen mit und leiten bei Hochwafjer- und 
Eisgefahr unter dem Deichinfpektor die Bewachung und Vertheidigung der Deiche. 
(88 45/47 a.a. ©.) 

Der Schwerpunkt der Deichverwaltung im Großen liegt in der Hand des 
Deichamts, welches aus dem Deichhauptmann, dem Deichinfpektor und einer An- 
zahl von Nepräjentanten der Deichgenofjen beiteht. Die Zahl und die Art der 
Beitellung (Wahl — Ernennung) jegt das Deichjtatut feit. Das Deichamt über- 
wacht die gefammte Verwaltung und bejchließt über alle Angelegenheiten des 
Verbandes, joweit diefelben nicht dem Deichhauptmann oder Deichinjpeftor allein 

zugewiefen find. Der Gejchäftsfreis des Deichamts umfaßt insbejondere die in 

$ 56 a. a. D. bezeichneten Obliegenheiten, welche denjelben indefjen nicht er= 
fchöpfen. Befchlüffe über die Aufnahme neuer Anleihen, den Bau neuer Deiche
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und Schleufen, die Erhöhung, Verlegung oder Abtragung von Deichen md den 
Berfchluß von Deichbrücken, ferner über die Veräußerung von Berbandsgrundjtücen 
und über die den Deichhauptmann und dem Deichinfpeftor zu gewährende Ber- 
gütung bedürfen dev Genehmigung des Negierungspräfidenten. 

Die Repräfentanten der Deichgenofjen im Deichamte wählen jährlich zwei 
Deputirte, welche der ganzen Deich- und Grabenfchau beiwohnen müljen. 

($$ 48/58.) 

4. Deichpolizei nud technische Oberaufficht. 

Die Aufficht über die Deichfachen und die Deichpolizei wird, jo weit nicht 

hinfichtlich der zu feinem Deichverbande gehörigen Deiche gejegliche Ausnahme- 
beftimmungen beftehen, von dem Negierungspräfidenten als Landespolizeibehörde 
und in höherer Inftanz von dem Minifter für Landwirthichaft, Domänen und. 
Forften nach) Maßgabe des Statuts, im Uebrigen aber mit den Befugnifjen ge- 

handhabt, welche den Auffichtsbehörden der Gemeinden zuftehen. Der Negierungs- 
präfident überwacht die Beobachtung der ftatutarifchen Beftimmungen, die Aus- 

führung und Unterhaltung der DVerbandsanlagen und die oerdnungsmäßige 

Verwaltung des Verbandsvermögens. Zu diefem Behufe fteht ihm die Befugniß 

zu, außerordentliche Nevifionen der Deichkaffe und der gefammten Deichverwaltung 

zu veranlaffen, Kommifjarien zu den Deichjchauen und Deichamtsverhandlungen 
abzuordnen, Gefchäftsanweifungen für die Deichbeamten zu erlaffen und den 
Schuß des Deiches, des Deichgebietes, dev Gräben, Pflanzungen und fonjtigen 

Anlagen durch Volizeiverordnungen zu fichern. Für die auf Grund des Gejeßes 
vom 11. März 1850 über die Bolizeiverwaltung ergehenden Bolizeiverordnungen 
ift nach) $ 139 des Landesverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 die Zu- 

ftimmmmg des Bezirksausfchuffes erforderlich. Unterläßt e8 das Deichamt oder 
weigert fich dasjelbe, die dem VBerbande nach) dem Statut oder jonftigen gejeß- 

lichen Beftimmungen obliegenden Leiftungen in den Etat einzuftellen oder außer- 
ordentlich zu genehmigen, fo läßt der Negierungspräfivent nach Anhörung des 
Deichamtes die Eintragung in den Etat bewirken, beziehungsweife ftellt ev die 
außerordentliche Ausgabe feft und verfügt die Einziehung der erforderlichen Bei- 
träge. Gegen jeine Entfeheidung fteht dem Deichamte binnen zehn Tagen die 

Berufung an den Landwirthichafts-Minifter zu. 
Bejchwerden an den Negierungspräfidenten, welche Straffeitjegungen des 

Deichhauptmannes gegen die Unterbeamten des Verbandes betreffen, find binnen 

zehn Tagen, jolche gegen Bejchlüffe über den Beitragsfuß, über Erlaß und 
Stunding von Deichkafjenbeiträgen, jowie über Entjchädiqungen binnen vier 
Wochen nach Bekanntmachung des Bejchluffes bei dem Negierungspräfidenten zu 
erheben. Die Frift wird durch Einreichung bei dem Negierungspräfidenten oder 
dent Deichhauptmann gewahrt. Sonftige Bejchwerden find an feine bejtimmte 
Srift gebunden. 

Dem Negierungspräftdenten find alljährlich Abjchriften des Etats und der 
Deichjchau- und der Deichamtsverhandlungen, jowie ein Finalabichluß der Deich- 
fafje einzureichen. (8$ 24, 25, 27, 28 a. a. DO.)


